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RS OGH 1964/11/10 8Ob314/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1964

Norm

ABGB §802 Satz2

Rechtssatz

Bei Beurteilung des Hinreichens der Verlassenschaft sind Liegenschaftsanteile geringer zu bewerten als mit dem

mathematisch errechneten Teil des Wertes der ganzen Liegenschaft, auch wenn sie für den Erben, der Eigentümer der

restlichen Anteile ist, im konkreten Fall einen höheren Wert haben.
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